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PRÄSID�NTENKONFERENZ 
�R LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des NationaLrates 

ParLament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

32/SN-3S!3/NS 

Betrifft GESf21ZENllNURF 
21 . ...... ......................... :l:!.. ...

. G E /19.1..':f,. .. . 

::1 .l::��:��_�t. 
. 7),J. AU0:,ff-1./ 

Wien, am 20.5.1994 

Unser Zeichen: 

R-494/R/!1i 

DurchwahL : 

514 

ll.etreff: Enhlurf eines Buneiesverfassungsgesetzes, mi t eiem 

eias Buneies-l,Jerfassungsgesetz in eier Fassung von 1929 
im 5inne einer 5trukturreform eies Buneiesstaates 

geäneiert wirei sowie aneiere Buneiesgesetze geäneiert oeier 

aufgehoben wereien (Buneies-UerfassungsgesetznoveLLe 

1994) 

Di e Präs i eien tenkonferenz eier Laneiwi r t schat't skammern O s  ter-

reichs übermitteLt in eier Rnlage 25 ExempLare ihrer 5tel-' 

Lungnahme zu eiem im BetreFF genannten Entwurf. 

Für eien Generalsekretär: 
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/ 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

R b s c h r i f t 

Rn das 
J!undeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
101+ Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

6Z 603. 363/63-V/1/94 7. Rpril 1994 

WienJ am 20.5.1994 

Unser Zeichen: 
R-494/R/l1i 

Durchwahl : 
514 

Betreff: Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, mi t dem 
das Bundes- Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
im Sinne einer Strukturreform des Bundesstaates 
geändert wird sowie andere Bundesgesetze geändert oder 
aUfgehoben werden (Bundes- VerfassungsgesetznoveLLe 
1994-) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sichJ dem BundeskanzLeramt zu dem im Betreff 

genannten Entwurf foLgende SteLlungnahme bekanntzugeben: 

I Zum Entwurfstext 

Zu RrtikeL 1: 

Zu Z 2 (Rrt.10, 11a und 12); 

Die sich hier ergebende Rbschaffung der mittelbaren Bundes­

verwaltung wird aLs politisch feststehend akzeptiert. Davon 

ausgehend erscheint die RUfnahme von ForstwesenJ Wildbach­

verbauung und Wasserrecht in Rrt. 11 Rbs. 1 Z 5 als richtig. 

In diesem Zusammenhang wird jedoch von der Präsidentenkon­

ferenz der Landwirtschaftskammern verlangtJ daß die vom 

Bundeskanzleramt vorgeschlagene FormuLierung von Rrt. 11 

Rbs.4- zum Tragen kommtj damit foLgendes realisiert werden 
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kann: 

* Die Gerahrenzonenplanung muß weiterhin durch die Bundes­

dienststelle "Forst technischer Dienst rür WiLdbach- und 

I- awinenverbauung" durchgerührt werden können. 

* Der VolLzug des XI. Rbschnittes des Forstgesetzes 1975 

"Fors tsaat - und Fors tprL anzgut" sol L bundeseinhei tL ich 

voLLzogen werden. Dies soLLte der Bundesdienststelle 

"ForstLiche Bundesversuchsanstalt" übertragen werden. 

Bisher wurde auch dieser Rbschnitt in mitteLbarer Bundes­

verwaltung voLLzogenJ was zur Folge hatteJ daß die Länder 

aLs Behörde rür RnerkennungJ KontroLLe etc. zuständig 

waren und gLeichzeitig in Privatwirtschartsverwaltung 

selbst Landesrorstgärten gerührt haben. Dadurch bestand 

das Problem der Selbstkontrolle und des Konkurrenzvor­

teiles der Bucheinschau bei den privaten FortprLanzenpro­

duzenten. Die BundeseinheitLichkeit ist überdies notwen­

di9J weiL Import und Export von rorstLichem Vermehrungsgut 

eine Verbindung mit dem Kompetenztatbestand Rußenhandel 

darsteLLt und internationale Verträge berührt (DECD/Sche­

maJ EU-RichtLinie). Im übrigen trirrt rür rorstliches 

Vermehrungsgut auch der Kompetenztatbestand nach Rrt. 10 

Rbs.1 Z 12 "RegeLung des geschärtLichen Verkehrs mit Saat­

und prL anzgut" zu. 

* Rnaloges gilt auch rür die Rurgaben der rorstLichen Bun­

desversuchsanstalt gemäß § 136 Rbs.2 Lit.c Forstgesetz 

1975 im Zusammenhang mit Rrt. 10 Rbs. 1 Z 12 B- VG. 

* Unbedingt errorderLich ist auch die Verordnung des Bundes 

gemäß § 8 Rbs.3 Forstgesetz 1975 zur ErLassung näherer 

Vorschrirten über den Inhalt sowie die Form und Rusge­

staltung der rorstlichen Raumpläne sowie die Vorsorge des 

Bundes gemäß § 9 Rbs. 3 Forstgesetz 1975 und die Zustim­

mung des Bundesministers rür Land- und Forstwirtschart zu 

Waldentwicklungsplänen gemäß ,s 9 Rbs.6 Forstgesetz 1975. 

* Die Qualirikationserrordernisse rür Forstpersonal (VIII. 

Rbschnitt Forstgesetz 1975) müssen durch VoLLzug des 

Bundes geregelt bleiben. Siehe dazu auch das EWR- Rechts-
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anpassungsgesetz.! BGBl.Nr. 970/'1993, mit den neuen Abs. 3 

und 4 des § 109 Forstgesetz 1975. 

Es ist jedenralls sicherzustellen.! daß in die privatwirt­

sc.hart l i che Tät igkei t des Bundes raL lende Bereiche des 

Forstwesens.! wie insbesondere die Forstliche Bundesversuchs­

anstaLt.l die Forstrachschule und die rorstlichen AusbiL­

dungsstätten.! auch die rorstliche Förderung sowie die höhe­

ren LehranstaLten rür Forstwirtschart vom Bund weiter 

wahrgenommen und durch Bundesgesetz abgesichert bleiben. 

Es wird daher beantragt.! daß alLe im Forstgesetz 1975 

enthaltenen Verordnungsermächtigungen im Sinne des Vor­

schLages des Bundes zu Art. 11 Abs.4 B- VG dem Bund vorbe­

halten bleiben und darüber hinaus aLle nach der neuen Ver­

rassungsLage mögLichen Verordnungen und Erlässe der Länder 

nur bundeseinheitlich (Art. 15 B-VG) bzw. im Sinne der 

VerwaLtungsvereinrachung vom Bund im Sinne seines VorschLa­

ges zu Art. 11 Abs.4 B-VG erlassen werden. Eine Auseinander­

entwicklung des Forstrechtsvollzuges.! wie sie aurgrund 

Art. 11 Abs. 1 Z S B-VG möglich wäre.l wird entschieden abge­

lehnt. 

Zu den Kompetenztatbeständen des Art. 10 Abs. 1 Z 12.1 die 

unter dem Begrirr "Gesundheitswesen" zusammengeraßt werden 

können, wird restgehal ten, daß die Präsidentenkonrerenz der 

Landwirtschat-tskammern eine Transrerierung in den Art. 11 

B- VG und damit eine UntersteLlung unter die Landesvollzie­

hung ablehnt. Gerade in agrarrelevanten Kernbereichen 

scheint damit die bisher weitgehend gewährleistete Einheit­

Lichkeit der Vollziehung in Frage gestellt. Zwar sieht 

Art. 11 Abs.3 des Entwurres hinsichtlich der in Art. 11 Abs. 1 

genannten AngeLegenheiten eine Verordnungskompetenz von 

Bund und Ländern mit Vorrang von Bundes- vor entgegenste­

henden Landesverordnungen vor.l doch wird damit die notwen­

dige Einheitlichkeit der Vollziehung nur über den Preis 

eines weiteren Anwachsens der Unübersichtlichkeit und der 

Normenrlut erreicht. 
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Zu Z 6 (Rrt.15 und 15a): 

Die geplante überFührung der BodenreForm gemäß Rrt. '15 Rbs. 1 

Z 10 in die alleinige Landeskompetenz erscheint problema­

tischJ da sich gerade auF diesem Rechtsgebiet die Garantie 
• 

eines einheitlichen Regelungsstandards bewährt hat (ver-

gleiche z.B. die EinFührung einer Entschädigung wegen ge­

setzwidriger Zuweisung von RbFindungsgrundstücken). 

Zu Z 26 (Rrt.102-107): 

Die in Rrt.104 Rbs.3 vorgesehene /'1öglichkeit des jederzei­

tigen WiderruFs der Betrauung der Länder mit Rngelegenhei­

ten des landwirtschaFtlichen Förderungswesens wird nach­

drücklich abgelehnt. Die auF Seite 55 der Erläuterungen 

gegebene Begründung vermag nicht zu rechtFertigen" warum 

nicht auch in diesem Bereich Für den WiderruF der übertra-

gung eine EinjahresFrist gelten sollte. 

II Zur übersicht 

Zu Z "17: 

über die sich aus den Unterschieden zwischen den EntwürFen 

von Bund und Ländern zu einer StrukturreForm der RuFgaben­

verteilung im Bundesstaat ergebendenJ politisch zu 

entscheidendenJ Fragen wird Festgehalten: Das Rrbeitsrecht 

Für land- und ForstwirtschaFtliehe Rrbeitnehmer" soweit 

es gemäß dem EntwurF nicht unter Rrt. 12 Fäl l t, sol l in Ge­

setzgebung und Vollziehung Bundessache sein. Die vorge­

schlagene Fassung des Rrt. 12 Rbs. 1 wird gutgeheißen. 

Zu Z 18: 

Hingegen sollte die Regelung der beruFlichen Vertretung 

Für alle land- und ForstwirtschaFtlichen Rrbeitnehmer ohne 
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Einschränkung Landessache sein. 

Das Präsidium des NationaLrates wird von dieser 5teLLung­
" 

nahme durch übersendung von 25 ExempLaren in Kenntnis ge-

setzt. 

Der Präsiden t : 

gez. NR 5chwarzbdck 

Der GeneraLsekretär: 

gez.DipL.Ing. Dr. Fahrnberger 
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